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#ST# Kreisschreiben
des

Bundesrathes an sämmtliche eidgenössischen Stände, betreffend
die am 31. Oktober stattfindende Volksabstimmung
über den durch Volksbegehren vom 3. August 1880
gestellten Antrag auf Revision der Bundesverfassung.

(Vom 18. September 1880.)

Getreue, liebe Eidgenossen !

Veranlaßt durch ein Volksbegehren, dahingehend, daß Artikel 39
der Bundesverfassung abgeändert werde, hat die Bundesversammlung
am 17. laufenden Monats, gestüzt auf Artikel 120 der Bundes-
verfassung, den in Beilage mitfolgenden Beschluß gefaßt.

In Ausführung vom Artikel 3 dieses Beschlusses haben wir
unsererseits angeordnet, daß die Abstimmung über die oben gestellte
Frage Sonntag den 31. Oktober nächsthin im ganzen Gebiete der
Eidgenossenschaft stattfinden solle.

Indem wir Sie einladen, hievon entsprechende Vormerkung zu
nehmen, ersuchen wir Sie, die geeigneten Vorkehren zu treffen,
damit die Abstimmung in Ihrem Kantone nach Maßgabe der im
Dekrete selbst enthaltenen Vorschriften vor sich gehe.

Im Uebrigen bemerken wir nur noch, daß wir den erwähnten
Beschluß Ihnen in der üblichen Anzahl von Exemplaren zum An-
schlage übermachen lassen werden.

Ferner ist die Bundeskanzlei beauftragt, die Beschlußexemplare
und die Stimmkarten so rechtzeitig an die Kantonskanzleien zu ver-



698

abfolgen, daß jedem Stimmberechtigten spätestens 4 Wochen vor
dem Abstimmungstage l Exemplar eingehändigt werden kann.

In Beziehung auf die Anzahl der Beschlußexemplare und der
Stimmkarten glauben wir uns wesentlich an denjenigen Maßstab halten
zu können, welcher in den leztern Volksabstimmungen zur Grund-
lage gedient hat. Sollten Sie inzwischen zu besonderen Wünschen
sich veranlaßt sehen, so wollen Sie Ihre Kanzlei anweisen, sich
deßhalb, sowie bezüglich aller andern die Druksachen angehenden
Begehren, mit der Bundeskanzlei ins Einvernehmen zu sezen.

Uebrigens benuzen wir den Anlaß, urn Sie, getreue, liebe Eid-
genossen, sammt uns in den Schuz Gottes zu empfehlen.

B e r n , den 18. September 1880.

Im Namen des Schweiz. Bundesrathes,
Der B u n d e s p r ä s i d e n t :

Welti.
Der Kanzler der Eidgenossenschaft:

Schieß.
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